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Ser beigefügte*) 83unbeSgefefc»@rittouif felbft bat jeboch

lebiglich ben ©harakter eines -Projektes; er ift als ein Seil
beS angeftrebten fchweis. ©etoerbegeft^eS jn betrachten unb
WiE ben Sefötben unb unferen ERitgliehern beranfckjaulichen,
Wie wir uns bie berufliche Drgantfotion unb bie ben 2Jer=

bänben pfaHenben Aufgaben öorfietteu. Sie ariifelweife
Beratung ober eine Abftimmung über einzelne Partien beS

©efefceSeniWurfeS in ber SahreSoerfammlung ift bei ber kurs
bemeffenen Seit nidjt benkbar. Sie ^Delegierten wögen blofe
über ibr grunbfählicheS StnberftänbniS mit bem Sinn unb
©etft unterer S3orfchIäge fich ansprechen. Sie artiïelWeife
Beratung wäre auch beShalb nicht angezeigt, weil wir ben

©ntwurf aud) anbern Sntereffengruppen sur fßrüfung borsu»
legen gebenken, fo baff er noch mancherlei Anbetungen unter»
Warfen werben bürfte. 3mmerhtn wirb es uns freuen, wenn
ft<b in ®laruS über bie im ©ntwurf aufgeftellten aEgemeinen
©runbfäpe eine lebhafte SiSfuffion entwickelt, aus welcher
neue (Seftchtspnnkte unb nufcbrtngenbe fnberungen reifen,

*) Siebe Ar. 9 uub 10 b. SRI.

bie im Sentralborftanb bei feinen weiteren Arbeiten tbunlidjfte
Serücffidjtigung finben werben.

©Ines mögen untere Sektionen bor aEem bor Augen be*

halten: Sie groben Schwierigkeiten, mit Welchen biefe Arbeit:
bon jeher p kämpfen hatte unb auch künftig su kämpfen
haben wirb. Unfere wohlerwogenen fßcojekte bergen manche

3been, bie einem groben Seil unferer Seböferung noih böEig
neu unb ungewohnt bottom tnen unb fdjon beShalb hartem
AMberfianb begegnen. 3h" Sonfeguenjen führen ju ent»

fcheibenben jfteformen unfereS gefamten ©rWerbSlebenS.

2Bir haben un§ burkh nichts abhalten laffen, unfer Stfl
unentwegt weiter su berfolgen. Weil wir bon ber Aotwenbtg»
keit unb Surshführbarkeit ber borgefchlagenen -Wittel über»

Seugt finb.
3ebe Sektion foEte fich bor ber SahreSberfammlung bie

grünbliche unb unbefangene Prüfung unferer Anttäge sur
ernften Sßflicht machen, bamit bie Selegierten borbereitet unb

felbfibemnjjt ihre Stimmen abgeben können. AEfäEige ®e»

genborfchläge bon princ'pieEer Sebeutung beliebe man im
3ntereffe einer entfprechenben SBurbtgung berfelben 8 Sage
bor ber Sahreêberfammlung bem Sentralborftanb einsureichen.

Wöge jeber banacb trachten, bafe enblich bie beborfteljenbe
3ahreêberfammlung su einem beftimmten Stele gelange unb
bajj man fich über gewiffe ©runbfäfce einige, welche bem

©eniralborftanb al§ fÈichtfchnur bleuen für bie bon ihm
künftig su befolgenbe ©ewerbepolitik.

©inigkeit unter un§ felbft thut bor aEem not! So lange
wir biefe nicht erreichen, wirb auch jeber weitere 23erfu<h,
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Schweizerischer Gemrbeverein.
Kentralvorstand.

Kreisschreiben Nr. 171
an die

Sektionen des Schweizerische«
Gewerbevereins.

(Schluß.)
Der beigefügte*) Bundesgesetz-Eatwurf selbst hat jedoch

lediglich den Charakter eines Projektes; er ist als ein Teil
des augestrebten schweiz. Gewerbegefltzes zu betrachten und
will den Behörden und unseren Mitgliedern veranschaulichen,
wie wir uns die berufliche Organisation und die den Ver-
bänden zufallenden Aufgaben vorstellen. Die artikelweise
Beratung oder eine Abstimmung über einzelne Partien des
Gesetzesentwurfes in der Jahresversammlung ist bei der kurz
bemessenen Zeit nicht denkbar. Die Delegierten mögen bloß
über ihr grundsätzliches Einverständnis mit dem Sinn und
Geist unserer Vorschläge sich aussprechen. Die artikelweise
Beratung wäre auch deshalb nicht angezeigt, weil wir den

Entwurf auch andern Interessengruppen zur Prüfung vorzu-
legen gedenken, so daß er noch mancherlei Änderungen unter-
worsen werden dürfte. Immerhin wird es uns freuen, wenn
stch in Glarus über die im Entwurf aufgestellten allgemeinen
Grundsätze eine lebhafte Diskusston entwickelt, aus welcher
neue Gesichtspunkte und nutzbringende Änderungen reifen,

*) Siehe Nr. S und 10 d. Bl.

die im Zentralvorstand bei seinen weiteren Arbeiten thunlichste
Berücksichtigung finden werden.

Eines mögen unsere Sekttonen vor allem vor Augen be-

halten: Die großen Schwierigkeiten, mit welchen diese Arbeit
von jeher zu kämpfen hatte und auch künftig zu kämpfen
haben wird. Unsere wohlerwogenen Projekte bergen manche

Ideen, die einem großen Teil unserer Bevökerung noch völlig
neu und ungewohnt vorkommen und schon deshalb hartem
Widerstand begegnen. Ihre Konsequenzen führen zu ent-
scheidenden Reformen unseres gesamten Erwerbslebens.

Wir haben uns durch nichts abhalten lassen, unser Ziel
unentwegt weiter zu verfolgen, weil wir von der Notwendig-
keit und Durchführbarkeit der vorgeschlagenen Mittel über-
zeugt sind.

Jede Sektion sollte sich vor der Jahresversammlung die

gründliche und unbefangene Prüfung unserer Anträge zur
ernsten Pflicht machen, damit die Delegierten vorbereitet und
selbstbewußt ihre Stimmen abgeben können. Allfällige Ge-
genvorschläge von principieller Bedeutung beliebe man im
Interesse einer entsprechenden Würdigung derselben 8 Tage
vor der Jahresversammlung dem Zentralvorstand einzureichen.

Möge jeder danach trachten, daß endlich die bevorstehende
Jahresversammlung zu einem bestimmten Ziele gelange und
daß man sich über gewisse Grundsätze einige, welche dem

Centralvorstand als Richtschnur dienen für die von ihm
künftig zu befolgende Gewerbepolitik.

Einigkeit unter uns selbst thut vor allem not! So lange
wir diese nicht erreichen, wird auch jeder weitere Versuch,
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Sehörben unb Soif bon ber Slotmenbtgïeit zeitgemäßer Sie»

formen ju überzeugen, öergebip fein.
** *

3n unferm legten Sreisfdjretbett ïonnten mir Spen jmei
neue ©eïtionen melben, nâmtp bie !&anbmerfer= unb ©emerbe»

bereine in SBohlen unb in Steuenftabt. Siefelben finb ope
SBiberfprud) aufgenommen morben.

life (SS münfdpn ferner unferem Serbanbe Beizutreten :
Sie fantonale bernifcp §anbels» unb ©emerbeïammer;
ber Slänner-Serein SernS (Dbmalben) mit ber 3aP feiner

g k,als felBftänbige ©eroerbetreibenbe Beigetretenen SM»
glieber (ca. 50);

ber Serbanb pmeizertper ©penglermeifter unb Sledjmaren»
fabriïauten ;

ber SSerBanb ber fèanbmerïS», ©emerbe» nub (SrziepjngSbereine
.beS Santonä ©chmhzt

bas ©emerbemufeum fjreiburg.
2Bir ptßen btefe neuen ©eïtionen BeftenS millfommen!

** *
Sie SîunbeSBeprben ftnb Bereit, große Dbfer zu Bringen,

um ben pmeizerifcpn Snbufirieflen unb ©etoerbeireibenben
bie Seteiltgung an ber tarifer SBeltauSfteEung 1900 zu er»

leicpern. ©elbftöerftänblp lönnen nach Slaßgabe beS be»

fcpânïten SïaumeS unb ber Bebeutenben Soften, melcije aus
ber offiziellen ^Beteiligung bem Sunbe ermachfen, nur foPe
©rzeugniffe zugelaffen merben, mePe infolge iper Sorzüg»
Ipïett unb ber ©igenart ober mirtpaftlpen Sebeutmtg iper
fßrobultion zum ©elingen unb zur SoEftânbigïett ber fdjmei»
Zertpen Abteilung Beitragen. SBtr Ijoffen, baß nip nur bie

©roßinbuftrie, fonbern auch gemiffe Steintnbuftrten, Sunft»
gemerbetreibenbe ober fèanbmerïer, toeldje auf einem fpezieüen
©ebiete einen Stuf erlangt pben, Bereit finb, bem Schmelzer»

namen auf bem großen Sôeltmarïte @p.e einzulegen unb |te»

für berhältntSmäßtg geringe Dpfer ntd&t freuen merben.

Sie angemelbeten AuSfteEungSgegenftänbe unterliegen
einer Sorprüfung burdfj ©pezialfommifftonen ober fJadpEper»
ten. Sa an biefer AuSfteBung bupmegS bas Srtncip ber

©ruppierung nach gleichartigen Sßrobuften unb iper praïttpen
SSermertung, ftatt nach ßänbern burdjgefüpt merben foE,
ift es um fo mep ermppt, baß bie 8luSfteHer gleicher

Srandjen, fo meit immer möglich, auf SoEefiioauSfteEungen
Sebacp nehmen, moburch fornoP für bie einzelnen AuSfteEer,
als für bas PmetzeriPe ©eneralïommiffariat Staum gemonnen
unb Soften erfpart merben lönnen; im fernem roirb bup
bie foEeïtioe Anorbnung ber ©efamteinbrudC ber einzelnen
Abteilungen Begünftigt.

Sie AuSfieBer h«6en bie Soften zu tragen für ihre Ans»
fteEungSbeplter, ©paufcpânïe, fpezieEe Seïoration unb
innere ©inrptung; ferner für ben tgin» unb StMtran Sport
ber ©enbnngen Don ipem Somizil Bis zu ben oom ©ene»

ralïommiffariat Porgefcpiebenen ©ammelfteEen (Schmelzer»
gebiet); enbtp bie Soften für ©in» unb AuSpacïen, 3nftal»
lation, tte&ermacpng unb Steinhaltung ber AuSfteEungS»
güter cc., fofern Pefür befonbere gachfenntntffe erforberlp.
AEe übrigen Soften (SSermaliung, gfacip£perten, 3urp, Sor»
auSfteDungen, Satalog, §tn» unb StüdtranSport bon ben

©ammelfteEen zur AuSfteBung; Sauten, mte zum Seifpiel
SJanb» unb Secfenbefleibung ; ißobien, 3®tf<Pnmänbe ; ©rup»
Penbezeichnungen unb aBgemeine Seïoration; gunbationen;
AnPlüffe an Sampf, ®aS, SBaffer unb eleftripen ©trom ;
AuS» unb ©tnpaden in Saris ; Siftenaufbemapung ; fobanu
bie SnftaEation, ttebermacping unb Steinhaltung ber D&feïte,
fomeit nicht Befonbere fÇad&ïenntniffe erforberlidh ; SranSport»
unb fJfeuerberfPerung) tragt ber Sunb.

Slit Stiicfficht auf btefe borteilhaften Sebingungen möchten
mir aEe ©emer&etreibenben, mePe glauben, bermöge iper
Seiftun gsfdhigïeit auf einem bem SÖSeltmarft erfchloffenen
©ebiete an ber Sßarifer SBeltauSfteEung ©hre unb materieBen
©rfolg erzielen z« lönnen, z«r Setetligung an ber Sßartfer
SBeltauSfteEung aufmuntern. Sie Sorftanbe unferer ©eïtionen

laben mir ein, tüchtige SJtitglieber auch iperfeits zur Se=

fchidung aufzuforbern. ©pezieE foEten fich namentlich bie

Sorftänbe ber pmeizertfcpn SerufSbereine angelegen fein
laffen, beförberlich bie fjruge Z« prüfen, ob nicht bie élu»

orbnung einer SoEeïtibauSfteEung ber auSerlefenften unb
teiftungSfäPgften fjtrmen ipeS SerufeS angezeigt unb er»

retdjbar märe.
©erne ift unfer ©efretartat zu jeber SluSïunft» unb Stat»

erteilung bereit, ebenfo ber ©eneralfeïretâr beS ©dpetzer.
©eneralïommiffartateS in Sürich (Sörfengebäube), Bei meinem
Formulare für bie SeteiligungSerlläruttg gratis bezogen
merben fönnen unb mohin auch bie Slnmelbungen auspiiejj»
lp zu richten finb. Ser Slnmelbeterratn geht mit bem
30. Suni 1898 zu ©nbe.

** *
Sie SapeSbeiträge ber ©eïtionen pro 1898 merben,

fomeit fie bis zum 15. SJtai nicht einbezahlt morben, per
Stachnahme erhoben merben. Sßir erfucpn um pûnïtlpe
©iulöfung.

Sie ©eftionSöorftänbe belieben bation Stotiz nehmen zu
moEen, bafe aEe Sahlungen für unfern Serein bireït an ben

Dnäftor, §errn ©penglermelfter @iegerift=®Ioor in Sern, zu
abreffteren finb.

lim anbermeitigen zahlreichen ©efuchen für Ausleihung
bon Stufterftatuteu entfprecheu zu lönnen, möchten mir ferner
bie ©eftionSöorftänbe um ïteberlaffung einer Anzahl iper
in Sraft beftepnben ©tatuten, fofern foPe gebcucït finb,
erfnchen.

3Eit freunbeibgenöffifchem ©rufe l
gür ben ©entraloorftanb:

®er tßräfibent: Ser ©etretär:
3* ©cpibegger. SSeruer SrebS.

^(Çnteijettf^er ^euterßetietcitt.
üeitenber SluSfchp.

Jîrcièfd)rctl)Ctt 1W
an bie

fefttionen bes ^ditoetjerifdjen gjetoerßeoereins.

SBerte S er ein S g e nof f e n!
3n unfarm lepen SreiSfchreiben Pom 10. Sfiai fonnten

mir 3hnen bie erfreuliche Uiittetlung machen üon ber An»

melbung fünf neuer ©dtionen: Santonale bernipe §anbelS»
unb ©emerbeïammer ; Stänner--Serein SernS ; Serbanb pmeij.
©penglermetfter unb Slechmarenfabrtfanten ; Serbanb ber

tganbmerïs», ©emerbe» unb ©rziehungSoereine beS SantonS
©chmhz; ©emerbemufeum fÇreiburg. Siach Ablauf ber fta»

tutartpeu grift fönnen biefelben als aufgenommen erflärt
merben.

®S haben fp neuerbingS zum Seitritt angemelbet:
Ser tganbrnerferüerein ©umismalb ;
ber Sorftanb beS Soggenburgifcpn .©emerbePerbanbeS (be»

ftehenb aus 4 ©eïtionen; @6nat<SappeI, SBatttoil,
Stihtenfteig unb Sütpmil);

ber ©chmeizeriPe Sonbitoren»Serbanb (©ih in Safel);
ber ©emerbeoerein beS SezirïeS Saben.

2Bir heip« biefe neuen ©lieber unfereS SefbanbeS, ber

nunmep 112 ©eïtionen zäpt, beftenS miEïommen.

* ^ *
Bufolge unferer ©inlabung im SreiSfcpeiben oon 10.

aotai hat ber ®anbmerïSmeifteroerein ©t. ©aEen in Sezug

auf Srattanbum 5 ber SapeSberfammlung, ©chmeizeripe
©emerbegefehgebuug, folgenben ©egenantrag eingereicht;

Sie Selegiertenberfammlung beS ©chmeizer ©emerbe»

oereinS in ©laruS (19. Suni 1898)
in ©rmägung;

(1 unb 2 ganz fl^P wie im Antrag beS ©entralöorftanbeS,
3 unb 4 meglaffen)
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Behörden und Volk von der Notwendigkeit zeitgemäßer Re-
formen zu überzeugen, vergeblich sein.

H
s »

In unserm letzten Kreisschreibett konnten wir Ihnen zwei
neue Sektionen melden, nämlich die Handwerker- und Gewerbe-
vereine in Wahlen und in Neuenstadt. Dieselben find ohne
Widerspruch aufgenommen worden.

Es wünschen ferner unserem Verbände beizutreten:
Die kantonale bernische Handels- und Gewerbekammer;
der Männer-Verein Kerns (Obwalden) mit der Zahl seiner

M à, â selbständige Gewerbetreibende beigetretenen Mit-
^ glieder (ca. 50);

der Verband schweizerischer Spenglermeister und Blechwaren-
fabrikanten;

der Verband der Handwerks-, Gewerbe- und Erziehungsvereine
des Kantons Schwyz;

das Gewerbemuseum Freiburg.
Wir heißen diese neuen Sektionen bestens willkommen!

-i-
H -i-

Die Bundesbehörden find bereit, große Opfer zu bringen,
um den schweizerischen Industriellen und Gewerbetreibenden
die Beteiligung an der Pariser Weltausstellung 1900 zu er-
leichtern. Selbstverständlich können nach Maßgabe des be-

schränkten Raumes und der bedeutenden Kosten, welche aus
der offiziellen Beteiligung dem Bunde erwachsen, nur solche

Erzeugnisse zugelassen werden, welche infolge ihrer Vorzüg-
lichkeit und der Eigenart oder wirtschaftlichen Bedeutung ihrer
Produktion zum Gelingen und zur Vollständigkeit der schwei-
zerischen Abteilung bettragen. Wir hoffen, daß nicht nur die

Großindustrie, sondern auch gewisse Kleinindustrien, Kunst-
gewerbetreibende oder Handwerker, welche auf einem speziellen
Gebiete einen Ruf erlangt haben, bereit sind, dem Schweizer-
namen auf dem großen Weltmarkte Ehre einzulegen und hie-
für verhältnismäßig geringe Opfer nicht scheuen werden.

Die angemeldeten Ausstellungsgegenstände unterliegen
einer Vorprüfung durch Spezialkommisstonen oder Fachexper-
ten. Da an dieser Ausstellung durchwegs das Princip der

Gruppierung nach gleichartigen Produkten und ihrer praktischen

Verwertung, statt nach Ländern durchgeführt werden soll,
ist es um so mehr erwünscht, daß die Aussteller gleicher
Branchen, so weit immer möglich, auf Kollektivausstellungen
Bedacht nehmen, wodurch sowohl für die einzelnen Aussteller,
als für das schweizerische Generalkommissariat Raum gewonnen
und Kosten erspart werden können; im fernern wird durch
die kollektive Anordnung der Gesamteindruck der einzelnen
Abteilungen begünstigt.

Die Aussteller haben die Kosten zu tragen für ihre Aus-
stellungsbehälter, Schauschränke, spezielle Dekoration und
innere Einrichtung; ferner für den Hin- und Rücktransport
der Sendungen von ihrem Domizil bis zu den vom Gene-

ralkommissariat vorgeschriebenen Sammelstellen (Schweizer-
gebiet); endlich die Kosten für Ein- und Auspacken, Jnstal-
lation, Ueberwachung und Reinhaltung der Ausstellungs-
güter zc., sofern hiefür besondere Fachkenntnisse erforderlich.
Alle übrigen Kosten (Verwaltung, Fachcxperten, Jury, Vor-
ausstellungen, Katalog, Hin- und Rücktransport von den

Sammelstellen zur Ausstellung; Bauten, wie zum Beispiel
Wand- und Deckenbekleidung; Podien, Zwischenwände ; Grup-
penbezeichnungen und allgemeine Dekoration; Fundationen;
Anschlüsse an Dampf, Gas, Wasser und elektrischen Strom;
Aus- und Einpacken in Paris; Kistenaufbewahrung; sodann
die Installation, Ueberwachung und Reinhaltung der Objekte,
soweit nicht besondere Fachkenntnisse erforderlich; Transport-
und Feuerversicherung) trägt der Bund.

Mit Rücksicht auf diese vorteilhaften Bedingungen möchten
wir alle Gewerbetreibenden, welche glauben, vermöge ihrer
Leistungsfähigkeit auf einem dem Weltmarkt erschlossenen
Gebiete an der Pariser Weltausstellung Ehre und materiellen
Erfolg erzielen zu können, zur Beteiligung an der Pariser
Weltausstellung aufmuntern. Die Vorstände unserer Sektionen

laden wir ein, tüchtige Mitglieder auch ihrerseits zur Be-
schickung aufzufordern. Speziell sollten sich namentlich die

Vorstände der schweizerischen Berufsvereine angelegen sein
lassen, beförderlich die Frage zu prüfen, ob nicht die An-
ordnung einer Kollektivausstellung der auserlesensten und
leistungsfähigsten Firmen ihres Berufes angezeigt und er-
reichbar wäre.

Gerne ist unser Sekretariat zu jeder Auskunft- und Rat-
erteilung bereit, ebenso der Generalsekretär des Schweizer.
Generalkommissariates in Zürich (Börsengebäude), bei welchem
Formulare für die Beteiligungserkläruttg gratis bezogen
werden können und wohin auch die Anmeldungen ausschließ-
lich zu richten sind. Der Anmeldetermin geht mit dem
30. Juni 1898 zu Ende.

»
s 5

Die Jahresbeiträge der Sektionen pro 1898 werden,
soweit sie bis zum 15. Mai nicht einbezahlt worden, per
Nachnahme erhoben werden. Wir ersuchen um pünktliche
Einlösung.

Die Sektionsvorstände belieben davon Notiz nehmen zu
wollen, daß alle Zahlungen für unsern Verein direkt an den

Quästor, Herrn Spenglermeister Siegerist-Gloor in Bern, zu
adressieren sind.

Um anderweitigen zahlreichen Gesuchen für Ausleihung
von Musterstatuten entsprechen zu können, möchten wir ferner
die Sektionsvorstände um Ueberlaffung einer Anzahl ihrer
in Kraft bestehenden Statuten, sofern solche gedruckt sind,
ersuchen.

Mit freundeidgenössischem Gruß!
Für den Centralvorstand:

Der Präsident: Der Sekretär:

I. Scheidegger Werner Krebs.

Schweizerischer Keweröeverein.
Leitender Ausschuß.

Kreisschreiben Nr.
an die

Sekttonen des Schweizerischen Kewervevereins.

Werte Vereinsgenossen!
In unserm letzten Kreisschreiben vom 10. Mai konnten

wir Ihnen die erfreuliche Mitteilung machen von der An-
Meldung fünf neuer Scklionen: Kantonale bernische Handels-
und Gewerbekammer; Männer-Verein Kerns; Verband schweiz.

Spenglermeister und Blechwarenfabrikanten; Verband der

Handwerks-, Gewerbe- und Erziehungsvereine des Kantons
Schwyz; Gewerbemuseum Freiburg. Nach Ablauf der sta-

tutarischen Frist können dieselben als aufgenommen erklärt
werden.

Es haben sich neuerdings zum Beitritt angemeldet:
Der Handwerkerverein Sumiswald;
der Vorstand des ToggenburgischenGewerbeverbandes (be-

stehend aus 4 Sektionen: Ebnat-Kappel, Wattwil,
Lichtensteig und Bütschwil);

der Schweizerische Konditoren-Verband (Sitz in Basel);
der Gewerbeverein des Bezirkes Baden.

Wir heißen diese neuen Glieder unseres Verbandes, der

nunmehr 112 Sektionen zählt, bestens willkommen.

H
^

H
Zufolge unserer Einladung im Kreisschreiben von 19.

Mai hat der Handwerksmeisterverein St. Gallen in Bezug

auf Traktandum 5 der Jahresversammlung, Schweizerische

Gewerbegesetzgebung, folgenden Gegenantrag eingereicht:
Die Delegiertenversammlung des Schweizer Gewerbe-

Vereins in Glarus (19. Juni 1898)
in Erwägung:

(1 und 2 ganz gleich wie im Antrag des Centralvorstandes,
3 und 4 weglassen)
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Bef(|Iiefet:
I. Ser Sunbegrat ift p erfuchen, ber Sunbegberfammlung

folgenbe Abänberung beg Schlufjfafceg bon Art. 31 ber

Sunbegberfaffung p Beantragen:
Statt „biefe Serfügungen bürfen bag ^Sringip ber

ijjanbelg» unb ©emerbefreiheit fel&ft nicht Beeinträchtigen",
fbBC gefegt merben:

„Sbiefe Serfügungen bürfen bag Sßringip ber fèanbelg»
unb ©emerbefreiheit nur infotoeit Beeinträchtigen, alg eg

pr Sefämpfung gefährlicher unb unfoliber ©efdjäftg»
mantpulationen unb gemetnfchäblidjer éonïurrens nühlich
erfcheint." (Sebaftiongänberung borBehalten.)

II. Sitte tneitergehenben Anträge Betreffenb ©rgielung eineg

fdjmeiprtfchen ©emerbegefeheg finb big pr Stellungnahme
beg Sunbegrateg in btefer Angelegenheit p berfchieBen.

# :k
*

Sie Anträge ber oftfchtoeigerifd^en SantonalberBänbe
(2Bt)ler»Sef<hlüffe) finb ung nicljt pgeftettt tnorben; wir
ïônnen baher bon einer Seprobuttion umfomehr Ilmgang
nehmen, ba fie, mie eg fdjeint, allen Seitionen bireït mit»
geteilt toorben finb.

** *
gerner teilt ung ber §anbmerïeroerein Sljun folgenben

Sefdjluh mit unb münfcht, bah berfelBe ber Selegierten»
berfammiung alg ©egenantrag borgelegt merbe :

1. Ser §anbmerferberein Slm« Begrübt im Sßritigip bie

fchmeijerifche ©efefcgebuug über Serufgberbänbe.
2. ®r bermirft aber bie im ©nimurf beg ©entraloorftanbeg

borgefehene fafultatib»oBligatorifche ®rünbung bon Se»

rnfgberbänben nnb toünfcht biefe ohne Augnahme ob»

ligatorifch-
** *

Ser SSericfit beg ©eutraiborftanbeg über bie ®rhebungen
Betreffenb bie Antoenbnng beg eibgenöffifchen gaBrtïgefefceg
ift ben Seïrtonen pgeftettt morben. Seianntlidj toirb biefer
Sericht auch an ber gahregberfammlung pr Sefpredjung
gelangen.

* * *
Sormal»8ehrberträge. Auf 28unf<h beg Sdjmeiger.

SätfermeifterberBanbeg erfuchen mir bie Scïtiongborftânbe unb
SepotJjalter, lünftig alle Säcfermeifter, meldte unfere gormulare
für ben ßeljrbertrag berlangen foECtcn, barauf aufmetïfam p
machen, bah bag Sefretartat beg Säcfetoerbanbeg in 3ürich
Befonbere Seljrberträge für SöüdEer gratig bera&retcijt unb bah
eg mohi im Sntercffe jebeg Sätfameifterg liegt, menu er
bie fpesiett für feinen SSeruf eifteflten gormnlare bermenbet
unb bafelbft Bezieht.

Siit freunbetbgenëffifchem ®ruhl
gür ben leiten ben Au gf chuff:

®er Sßräft&ettt: ®er ©efretär:
3* ©äjeibegger. äöeriter Srebâ.

JBerfiaubStoefetu
Sie hai»tjütfhetif#en Selegierten an bie 3ahregber»

fammlung beg fchmeta. ©emerbebereing in ®Iarug
merben für bag Sahr 1899 ober bann 1900 3iW<h alg
Serfammlunggort borfchlagen. Ser ©entralborftanb foil er»

fucht merben, Beförberlichft bie notmenbigen Schritte p tljun,
bamit im eibg. §t)potheïargefehe bte 3 u t e r e f f e n ber
Sauhanbmerïer mit Sepg auf bte Sidjerfte11un g

ihrer gorberuugeu genügenb gemährt merben.

Set SBintertfjuret Çun&wetïê» unb ©emerbeberein
ift in ben Sahren 1896/97 bon 100 anf 215 Slitglteber
angemachfen unb baburch bie jtärtfte Seïtion beg Cantonal»
berBanbeg gemorben.

St. ©aller ©ewetBetoerein. Sag £aupttraïtanbum ber
legten Serfammlmtg beg ©emerbeberbanbeg mar bie 3n»
ftrultion ber Selegierten an bie am 19. bg. SKtg. in ©larug
ftattfinbenbe Serfammlung beg hhmeij. ©etoerbebereing Betr.

o&Iigatorifche Serufggenoffenfchaften. ®g murbe befdjloffen,
ben Selegierten ben Auftrag p erteilen, gegen bie An»
träge beg 3entral£omiteeg ju ft im m en, im
llebrigen fei ihnen fretplaffen, für bte Sefchlüffe beg oft»

fchmeiprtfchen ©emerbetageg im ganzen Ilmfange ober für
biefelben mit ben bom St. ©aller Dantonalfomitee angetönten
SDÎobififationen einpftehen. ®g mtrb inbeg bemerït, eg fei
Augficht borhanbeu, bah am Sorabenb ber Serfammlung
in ©larug noch eine ©inigung gm ifch en bem 3entral£omitee
unb bem Somttee ber oftfdjmetjerifchen ©emerbeocrbänbe p
Staube îomme. Alg Selegierte merben gemählt bie Herren
Scheitlin, Slechaniler; Sobler, Schloffermeifter; SMrth, Sa»
pegierer; grüh, Schreiner ; SBilb, fèafner; Schlatter, Sauf»
mann unb 2emm»Sîarti. 3«r Sepanblung îam ferner ein

Schreiben beg Iettenben Angfchuffeg ber interfantonalen
Slaturalberpftegung betr. einheitliche Regelung beg Arbettg»
nachmeifeg. ©g mirb in bem Schreiben mitgeteilt, bah am
15. Sali eine biegbepglidje flonferen^ ftattftnbe unb mirb

pr ^Beteiligung an berfelben eingelaben. Sie Serfammlung
entfcheibet in bejahenbem Sinne, unb jmar foil ein SHtglieb
abgeorbnet merben, ähnlich mie auch Bereits ber bortige fèanb»
merïmeifierberetn Befchloffen hat.

Sic Serfammlung ber SBerner «Sdjreinergeljülfen am
Samgtag aBenb phlte gegen 450 fDîann unb hat ben Se»

fdjluh gefaht: „Ser ung bom Schreinermeifterberein auf»
gebrungene Sampf mirb aufgenommen unb über ben fßtah
Sern bie Sperre oerhängt. @g fotten inbeg meitere Sertjanb»
lungen ftattfinben. Sei ben SDÎeiftern, bie nicht gefünbigt
haben, mirb metter gearbeitet."

Sur Siiftmtg Der SBoljn* unb uKer anberen 5läumc

feien hier nachbrüdtlichft bie felbftöffnenben unb felbftfchliehen»
ben Dberlidhtbef^läge „Shftem Stierlin" ermähnt.
3ebeg Schulïinb ïann biefelben ohne 3ahilfenahme einer
Stange ober Seiter biet ober toenig öffnen ober fdjliehen,
ganj nach Sebarf.

AI o 11 o : Sente,- bte ïein 3'ntmer lüften,
SSohnen mie in ®otengrüften.

Ser Sefchtag ift burch Autoritäten beg Saufachg unb
ber fèhfliene empfohlen unb in allen Beffern ©ifenmaren»
hanblungen p beziehen.

SDtefe Sefchläge erfreuen fleh ihrer guten SBirfung unb
§anbhabung megen immer gröberen Aöfaheg.

Sie pmerfenben finb für leichtere genfter beftimmt unb
merben ebenfo mie bie aufmerfenben in 5 Stummem, je nach-
ber ©röfje beg p hhltefsenben genfterg, gemacht. Sie haben
ben Sorpg, bah fte leicht p hanbhaben finb. @in leichter
3üß an einer Befonberg bap präparierten Stahlsrahtfchnnr
öffnet ober fchlieht bag genfter. Auch ïann bagfet6e je
nach Sebarf biet ober menig, Big anf einen SBinïel bon 4&
©rab geöffnet merben, unb pm Serbinben mit bem SBtnter»
fenfter mirb ein Serbinbunggfchlenïen gemacht, ber bag Oeffnen
Beiber genfter mit einanber geftattet, mag im SBinter Befon»
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beschließt:
I. Der Bundesrat ist zu ersuchen, der Bundesversammlung

folgende Abänderung des Schlußsatzes von Art. 31 der

Bundesverfassung zu beantragen:
Statt „diese Verfügungen dürfen das Prinzip der

Handels- und Gewerbefreiheit selbst nicht beeinträchtigen",
soll gesetzt werden:

„Diese Verfügungen dürfen das Prinzip der Handels-
und Gewerbefreiheit nur insoweit beeinträchtigen, als es

zur Bekämpfung gefährlicher und unsolider Geschäfts-
Manipulationen und gemeinschädlicher Konkurrenz nützlich
erscheint." (Redaktionsänderung vorbehalten.)

II. Alle weitergehenden Anträge betreffend Erzielung eines

schweizerischen Gewerbegesetzes sind bis zur Stellungnahme
des Bundesrates in dieser Angelegenheit zu verschieben.

H
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Die Anträge der ostschweizerischen Kantonalverbände
(Wyler-Beschlüsse) find uns nicht zugestellt worden; wir
können daher von einer Reproduktion umsomehr Umgang
nehmen, da fie, wie es scheint, allen Sektionen direkt mit-
geteilt worden find.

H
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Ferner teilt uns der Handwerkerverein Thun folgenden
Beschluß mit und wünscht, daß derselbe der Delegierten-
Versammlung als Gegenantrag vorgelegt werde:

1. Der Handwerkerverein Thun begrüßt im Prinzip die
schweizerische Gesetzgebung über Berufsverbände.

2. Er verwirft aber die im Entwurf des Centralvorstandes
vorgesehene fakultativ-obligatorische Gründung von Be-
rufsverbänden und wünscht diese ohne Ausnahme ob-
ligatorisch.

-i- -1°

Der Bericht des Centralvorstandes über die Erhebungen
betreffend die Anwendung des eidgenössischen Fabrikgesetzes
ist den Sektionen zugestellt worden. Bekanntlich wird dieser
Bericht auch an der Jahresversammlung zur Besprechung
gelangen.

-5-
^
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Normal-Lehrverträge. Auf Wunsch des Schweizer.
Bäckermeisterverbandes ersuchen wir die Sektionsvorstände und
Depothalter, künftig alle Bäckermeister, welche unsere Formulare
für den Lehrvertrag verlangen sollten, darauf aufmerksam zu
machen, daß das Sekretariat des Bäckerverbandes in Zürich
besondere Lehrverträge für Bäcker gratis verabreicht und daß
es wohl im Intéressé jedes Bäckermeisters liegt, wenn er
die speziell für seinen Beruf erstellten Formulare verwendet
und daselbst bezieht.

Mit freundeidgenössischem Gruß!
Für den leitenden Ausschuß:

Der Präsident: Der Sekretär:

I. Scheidegger. Werner Krebs.

Verbandswesen.
Die stadtzürcherischen Delegierten an die Jahresver-

sammlung des schweiz. Gewerbevereins in Glarus
werden für das Jahr 1899 oder dann 1990 Zürich als
Versammlungsort vorschlagen. Der Centralvorstand soll er-
sucht werden, beförderlichst die notwendigen Schritte zu thun,
damit im eidg. Hypothekargesetze die Interessen der
Bauhandwerker mit Bezug auf die S ich e r stellu n g

ihrer Forderungen genügend gewahrt werden.

Der Winterthurer Handwerks- und Gewerbeverein
ist in den Jahren 1396/97 von 190 ans 215 Mitglieder
angewachsen und dadurch die stärkste Sektion des Kantonal-
Verbandes geworden.

St. Galler Gewerbeverein. Das Haupttraktandum der
letzte« Versammlung des Gcwerbeverbandes war die In-
Auktion der Delegierten an die am 19. ds. Mts. in Glarus
stattfindende Versammlung des schweiz. Gewerbevereins betr.

obligatorische Berufsgenossenschaften. Es wurde beschlossen,

den Delegierten den Auftrag zu erteilen, gegen die An-
träge des Zentralkomitees zu stimmen, im
Uebrigen sei ihnen freizulassen, für die Beschlüsse des oft-
schweizerischen Gewerbetages im ganzen Umfange oder für
dieselben mit den vom St. Galler Kantonalkomitee angetönten
Modifikationen einzustehen. Es wird indes bemerkt, es sei

Aussicht vorhanden, daß am Vorabend der Versammlung
in Glarus noch eine Einigung zwischen dem Zentralkomitee
und dem Komitee der ostschweizerischen Gewerbewrbände zu
Stande komme. Als Delegierte werden gewählt die Herren
Scheitlin, Mechaniker; Tobler, Schlossermeister; Wirth, Ta-
pezierer; Früh, Schreiner; Wild, Hafner; Schlatter, Kauf-
mann und Lcmm-Marti. Zur Behandlung kam ferner ein

Schreiben des leitenden Ausschusses der interkantonalen
Naturalverpflegung betr. einheitliche Regelung des Arbetts-
Nachweises. Es wird in dem Schreiben mitgeteilt, daß am
15. Juli eine diesbezügliche Konferenz stattfinde und wird
zur Beteiligung an derselben eingeladen. Die Versammlung
entscheidet in bejahendem Sinne, und zwar soll ein Mitglied
abgeordnet werden, ähnlich wie auch bereits der dortige Hand-
werkmeisterverein beschlossen hat.

Die Versammlung der Berner Schreinergehülfen am
Samstag abend zählte gegen 450 Mann und hat den Be-
schluß gefaßt: „Der uns vom Schretnermeisterveretn auf-
gedrungene Kampf wird aufgenommen und über den Platz
Bern die Sperre verhängt. Es sollen indes weitere VerHand-
lungen stattfinden. Bei den Meistern, die nicht gekündigt
haben, wird weiter gearbeitet."

Zur Lüftung der Wohn- und aller anderen Räume

seien hier nachdrücklichst die selbstöffnenden und selbstschließen-
den Oberlichtbeschläge „System Stierlin" erwähnt.
Jedes Schulkind kann dieselben ohne Zuhilfenahme einer
Stange oder Leiter viel oder wenig öffnen oder schließen,
ganz nach Bedarf.

Motto: Leute,, die kein Zimmer lüften.
Wohnen wie in Totengrüften.

Der Beschlag ist durch Autoritäten des Baufachs und
der Hygiene empfohlen und in allen bessern Eisenwaren-
Handlungen zu beziehen.

Diese Beschläge erfreuen sich ihrer guten Wirkung und
Handhabung wegen immer größeren Absatzes.

Die zuwerfenden sind für leichtere Fenster bestimmt und
werden ebenso wie die aufwerfenden in 5 Nummern, je nach,
der Größe des zu schließenden Fensters, gemacht. Sie haben
den Vorzug, daß sie leicht zu handhaben sind. Ein leichter
Zug an einer besonders dazu präparierten Stahlsrahtschnur
öffnet oder schließt das Fenster. Auch kann dasselbe je
nach Bedarf viel oder wenig, bis auf einen Winkel von 4K
Grad geöffnet werden, und zum Verbinden mit dem Winter-
fenster wird ein Verbindungsschlenken gemacht, der das Oeffnen
beider Fenster mit einander gestattet, was im Winter beson-
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